
Sitzungsberichte
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

Stiftung Heinrich Lanz
Philosophisch-historische Klasse

	 	 Jahrgang 1914. 2. Abhanώuπg 	

Mitteilungen aus der Freiburger
Παρυrussammlung

,.
Literarische Stücke

herausgegeben von WOLF Α LY

Ptolemäische Kleruchenurkunde
herausgegeben von MATTHIAS GELΖΕR

Eingegangen im November 1913

Vorgelegt von O. GRADΕΝWΙΤΖ

Mit 3 Tafeln

Heidelberg 1914
Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

νeτι ags-Νο. 1051.



Mitteilungen aus der Freiburger Ραρυrussammlung I.	 49

heit, zu sagen, daß diese Stücke in Anlehnung an die Αlexander-
literatur des dritten Jahrhunderts in Lukians Zeit gemacht sind.
Ist auch ihr histοrischer Wert gering, sο Ίst doch ihre literatur-
geschichtliche Bedeutung beträchtlich, weil sie uns helfen, einen
bisher wenig bekannten Lίteraturzweπg näher kennen zu lernen.

3.

Inw. Ν. 9.

Fragment einer attischen Gerichtsrede.

Herkunft unbekannt1 .	 2.-1. Jahrh. ν. Chr.

Zweί nach Farbe, Schrift und Inhalt zusammengehörige
Fetzen enthalten die Reste von 2 Kolumnen einer sauber geschrie-
benen Gerichtsrede, die mit keiner der erhaltenen identifiziert
werden konnte. Die Faserung der Rückseite läßt erkennen, daß
das Fragment b ziemlich dicht unter die zweίte Kolumne von a
gehört. Da oberes und unteres Ende der Kolumne erhalten ist
mit 15 + 7 Zeilen, sο kann der Abstand wohl kaum mehr als
10 Zeίlen betragen haben, νΙelleicht erheblich wenΙger. Die Breite
des Ganzen beträgt 13 cm, die größte Höhe von a 13 cm, die von b
6 cm.

Schrift auf dem Rectο eines feinen hellen Papyrus. Von der
ersten Kolumne ίs1 etwas mehr als die rechte Hälfte erhalten; die
Breite heß sich nach der zweιten Kolumne und den Ergänzungen
Von Z. 8-12 mit Sicherheit bestimmen. Die zweίte Kolumne ist
in ganzer Breίte erhalten und enthält 16-22 (etwa 19) B. Spuren
einer dritten Kolumne fehlen, obwohl der rechte Rand ziemlίch
breit ist. Er ist ganz glatt und trägt unten ein Kreuz in Höhe der
letzten Zeile. Ich möchte daher glauben, daß wίr das Ende eines
scαρus vor uns haben, der wahrscheώnlΗch noch nicht einmal mit
der Fortsetzung zusammengeklebt war. Der νοrzügliche Erhaltungs-

die Äußerung über Καssαnder (18,49) 3 ε 3 ω κότος ήδη ππείραν ίκ νήν ά 9 ε τ ή ς
τε χα?. ά ν δ ρ ε ί α ς fast nach derselben Quelle schmeckt wie b 11 23.

Daß daneben stilistische Beziehungen zu den literarischen Vettern
Philοstrat, Lukian, Diο Cassius nicht fehlen, wird niemand wundern. Überhαupt
sind alle diese Dinge ίm 2. Jahrh. nicht allzu überraschend ; was ich betone,
ist nur, daß sie sämtlich nicht damals erst erfunden sind und folglich für die
Entstehung unserer Dialοge direkt nichts beweisen.

1 Aus demselben Ankauf wie 1 und 2.
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zustand beweist überdies, dαβ die Rοlle nicht lange in Gebrauch
gewesen sein kann.

Die Schrift weist in die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts
ν. Chr.; charakteristisch ist das Ζ. T. noch unverbundene Ξ,
daneben auch z, ferner 'I=τ, das von links her mit langem Anstrich
in einem Duktus gezogen ist, und M, das wie AC aussieht; auch
Z sei genannt mit halbschrägem Verbindungsstrich.

I	 ΙΙ

α: ]ταπανταεστιν	 ζομε[..]σεισεκατερον
]ο(3ουλ ευ ματοιν	 τουτ[ 	  ]ιδετησα

]ατηιτα δε 	πογρα[....]υτηστησεκ
]ται ειδοτι	 του'νομου ιαιτηστιμω

5	 ].αδιν-η	 ριαστησεντηιχατηγοριαι
]ειτ..τ άσ δυνα	 τουτοχρηnρωτονεξ
] ηρτηται τογαρ	 ευρινοποτερουτοχαχον
] ρ εινανει ζ ο μ ε	 τελειονεστιν ειτε[iγα

r ..

] τοκ λ ε πτ ε ινκα ι	 ο μεν ο ι πλ ε ι ω βλ α ττ ου

10 ]ομαρτυρεινχαιτο σινειτεξαπατωτεσκαι
]υναιν.αιτομοι[ ?] τερωτομμενπ[....]μ
] απατησμερο[?	 παντοσεν-α[
] εστιντοεα{ ?]	 σκεμασθαιδε[
]....[.]κα[	 ..]ειωθεν[

15 ] . . [	 . . . ]ανει[
].υτοδε[
].βια.ιω[	 b:

]π....[	 ].[...]ε[.]..[
]•[

+
Der Anfing der Kolumne ist schwer zu rekοnstruΊeren, οbgleich die

Lesungen fast alle sicher sind.
Z. 2 ist vor dem β eine Spur ωie νοιι ο, alsο τό βούλευμα, wohl von der

Absicht des oder der Angeklagten, wίe bei Demοsth. 18,296, wο von προ3όται
die Rede Ι. μα ist zusammengelaufen, sο daß es auf den ersten Blick wίe γα
aussίeht; dann ein deutlicher Duαl, der zusammen mit dem έκάτερος τούτων
der 2. ΚοΙ. zeigt, daß es sίch um zweΙ Angeklagte handelt.

Z. 3 denkt man zuerst αn άπάτη, von der ja auch das Folgende handelt.
Z. 4 ist hίnter -ται kleines Sραtium; dort scheint alsο der Satz oder

SatzteΙΙ mit einer medΙalen Verbalform zu schließen, etwa: δτι Κατά τό βο ύ

-λευμα τοΐυ καιωύργοιν άπάτη τάδε κατε^ργαστατ oder ähnlich. — Dann ein ε mit

	

]ι	 ουτοσπαρασχευαζει

	

]	 χαινομοθετεινεπιστασ

	

]	 θαιπροτωναδιχημα
] ασ 5 τωνκαιν.ατηγορειν

	

]	 τωναδιχουντων
]ι επιτοισαδιχουσιν

	

.	 ^
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einem schwer deutbaren Κrαkel, erst wie ein ι (€ ΚοΙ. II 1) mit angebundenem
σ, dann ein senkrechter Strίch von unten nach oben, ein Bogen von oben nach
unten: ein ausgerutschtes δ wίe Κοί. I 3, also είδότι.

Z. 5 bleiben zur Ergänzung nur Fοrmeτι von άδικημα und ά&&κήσας.
Z. 6 ist die Ergänzun	 11	 1ιι11ώι; man schwankt nur, οb είτ'

αύτάς oder -ει (εΙ) ταύτας abzuteilen ist.
Z. 7. Satzschluß ist νοr τό durch ein Sρatiuιn angedeutet. Dαs schlie-

ßende Verbum kann, wenιι die Πτάροsitiοn zwei Buchstaben gehalten 11at,
έξ- άπ- έπ- άv- ήρτηται sein, das etwa: in susρensο est bedeutet. Dasselbe
würde ήρτηται allein bedeuten, wenn man etwa Πώς ήρτηται oder άρ' ήρτητα!
ergänzt. Die dανοrstehenden Begriffe, die man füglich in einen von είδότι
abhängigen Satz bringen wird, deuteιι auf den Gedanken, welche δύναμις
das νοrliegende άδίκημα habe, dem sich dίe folgende diffizile Unterscheidung
sich nahestehender Vergehen trefflich anschließt. Auf eine buchstäbliche
Ergänzung verzichten wίr bei der Größe der Lücken lieber.

Z. 8-13. Dem τό γάρ entspricht Z. 13 τό δέ; folglich ist έστw das gemein-
same Verbum. Subjekt sind fünf durch καί νerbundene Iιι1 πί iνe • 	 . ρειν,
κλέπτειν..... ομαρτυρεϊν, .... νυναι und μοι 	 , die sich dank der Festig-
keit der attischen Gerichtssρrαche mit voller Sicherheit ergänzenn lαsseιι. Das
Vergehen des Schuldners, der nicht zurückzahlt, heißt bei den Rednern, etwa
bei Aροllοdοr gegen Τimοtheοs (Demοsth. 49) άποστερεΐν, insofern das Unter-
lassen als Handlung zum Schaden des anderen aufgefaßt wird. Das Wort
füllt den Raum angemessen. Das zweite ist daneben sachlich verständlich.
Das dritte muß ebenfalls ein Vergehen bezeichnen, man denkt zuerst αn
ψευδομαρτυρεw, gegen das allerdings spricht, daß es zwar bei Platon, Χθπορhοn,
Κrιtiαs, Aristoteles, Anαxίmenes rhet. 1432 a 6 bezeugt ist, daß es aber,
wie schon Lιιsιus Recht und Rechtsverfahren II 2, S. 778,3 bemerkt, mit
Ausnahme von καταψευδομαρτυρείν bei Demosthenes von den Rednern beständig
durch ψευδή μαρτυρεw ersetzt wίrd. Das ο ist sicher genug, uπι diese Lesung
an unnserer Stelle auszuschließen. Es gab aber außer der δίκη ψΡευδομαρτυρίων
auch eine δ. λιπομαρτυρίου, s. Lιιsιus a. &. 0. II 2 S. 784, die sich gegen den
richtete, der sein Erscheinen als Zeuge zugesagt hatte, aber nicht erschien.
Das davon abzuleitende Verbum λιπομαρτυρεw ist zwar nicht bezeugt, aber
sprachlich richtig gebildet. Es würde den Raum füllen, paßt aber νοr allem
gedanklich zu dem Vierten Begriff ausgezeichnet. Die Spuren führen auf
όμ]vwαι, das allein zu kurz ist, also έξομνύναι, s. ΤΗΑΙΛΤΕΙΜ bei PW. 6, 1689.
Das war der Eid des Zeugen, der zwar erschien, aber nichts zu wissen behauρ-
tete. Demosthenes 45,60 braucht das Medium: ή μαρτυρείτ' ή έξομόσασeε,
daneben kurz zuvor aber auch das Aktiv: ο γάρ έξομνύναι eελήσειν αύτούς
σΙόμαι, je nachdem, οb die bloße Tatsache οιer ein Handeln im eigenen Interesse
bezeichnet werden soll. An sich war dαs Verfahren der έξωμοσία durchaus
zulässig, doch haftete wohl, wie aus der angeführten Demοsthenesstelle hervor-
geht, der Verdacht der Drückebergerei sehr an dieser bequemen Ausrede.
Das fünfte kann, da die Lesung sicher ist und hinter μοι nichts mehr gestanden
hat, nur μσιράσθαι sein, das Ηesych mit λαχεΤν wiedergibt. Bei den Rednern
ist es noch nicht belegt. Hinter μερο ist ein großes Loch; die Länge der Er-
gänzung schwankt zwischen 6 u. 8 B. Man kann zweifeln, was den fünf Verben

4*



ΙΙ
ζόμενος είς έκάτερον
τούτων περί δέ τής ά-
πογραφής αυτής Ντής εχ

τητού νομου και ς τιμω-
ρίας τής έν τή κατηγορία
τούτο χρή πρώτον έξ-
ενρ(εί)ν, όποτέρου τό χακόν
πλείόν έστιν, είτ' έ(ρ)γα-
ζόμενοι τελείω βλάπτου-
σιν είτ' έξαπατώζν>εες. καί
πρώτον μεν προ σνμ-
παντος εκατερον επι-
σχέψασθαι δεί-

είωθεν —
ανει -
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gemeinsam Ist; dίe Fortführung ίn Κοί. II zeigt, daß es der Begriff der απάτη
ist, um den es sΙch in dem ganzen Stück handelt; man möchte daher ergänzen :
άπαταν έστωω • τ έ ά[παταν . .

Daß im folgenden das Wort βιαίως gestanden zu haben scheint, nötigt
uns nicht, an irgendeinen Gewaltakt zu denken; βία ist Unrecht, iniuria.

Κοί. II Z. 1-3 ist ein Loch νου wechselnder Breite ; Z. 1 fehlen etwa
3 Β., von deren letztem ein Häkchen wίο von einem σ übrig ist.

Z. 2 beginnt eίn neuer Sαtz ; das zeigt die schwach s1chtbαre Parαgraρhοs
am linken Rande. Es fehlen 7, wenn w1r das zu erwartende Sρatium berück-
sichtigen, 6 Buchstaben, also τούτ[ων περ1], wobei νου dem letzten ι noch eine
Spur zu sehen ist.

Z. 3 bietet sicher απο, dann lange Ligatur zu einem νerklexten Buch-
staben, dann ρ, dann Rest νου α oder ο; danach kann die w1chtige Lesung
απογραφή für sicher gelten. Für ταύτης ist keίn Platz, also mit energischem
Ηinwe1s αότής.

Z. 5 hatte der Schreίber dem ersten Gliede entsprechend zuerst &κ τής
χατηγο ίας geschrΙeben, was er dann verbessert.

Z. 7 ist ευριν deutlίch.
Z. 8 sicher ιλc . ον, dίe Ergänzung Ist durch das folgende πλείω gesίchert.

Vor εΤτ' entsprechend der P&ragraρhοs Sρ ι11um. Dann deutlίch ε Β Γ ver-
schrieben.

Z. ΙΟ wίeder ein Fehler in έξαπατώ(ν)τες.
Z. 11 ist am Schluß π und der deutliche Rest eines μ zu erkennen, da-

zwischen fehlen 4-5 13.; ich sehe keine andere Möglίchkeίt als πρό σύμπαντος1
oder περ1 σ.

Z. 14 ist ω ganz unsicher.
Z. 19 steht scheinbar αδοοιμα
Das erg1bt folgenden Text:

I

	

α) 	 τά πάντα έστιν
	 τό βούλευμα τοίν
	 απάτη τάδε
	  ται, είδότι

	

5 	  άδικη -
	 ει ταύτας τας δυνά-
μεισ ..ήρτηται; το γαρ
άποστερείν δανειζόμε-
νον καί τό χλέτετειν καί

10 τό λιπομαρτυρείν καί τό
έξομνύναι καί τό μοι-
ράσθαι απάτης μέρος
άπατάν έστιν • τό δε ά-
πατάν 
— — — 3 Zeilen — — -
— — - βιαίως---

da.

1 Ν1cht belegt, ν1. aber πρδ πάντων.
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. 10 Zeilen.	 Lücke von wenigen Zeilen.
—

(Ιή ούτος ταρασκεuάζει
χα1 νομοθετε.ν έιίστασ-
4αι ιτρó τών ά&.κημά-
των καί κατηγορείν
τών άδικοΊντων
&π τοίς ά&&κοϋσιν.

Übersetzung: ... οb dαs nach dem Ratschluß der beiden Ver-
räter betrüglich bewerkstelligt ist, ist dem, der weiß, welche Bedeutung
ihr Verbrechen hat, nicht zweifelhaft. Denn einen schädigen, indem
man sich Geld leiht, und stehlen und αls Zeuge fortbleiben und αls
Zeuge geladen eidlich verneinen, etwas z 1a wissen, und αn einem
Betruge teilhaben, ist betrügen. Betrügeιι aber ... .
.... im Hinblick αuf jeden von diesen beiden. 61'1s aber die Αnze1ge
auf Grund des Gesetzes und die in der Α nklαge beantragte Straf
angeht, sο muß man zuerst herausfinden, wessen Vergehen dα$ größere
ist, οb diejenigen, mehr Schaden stiften, die eine Handlung selbst
unternehmen, oder diejenigen, die durch betrügerische Vorspiegelung
andere υerαnlαssen. Und zuerst vor allem muß man sich beide an-
schauen ... Dieser trifft Vorkehrungen, sowohl das Gesetzemachen
zυ verstehen zugunsten der Vergehen αls auch die Anklage gegen die
Verbrecher anzubringen, bei denen, die selbst unrecht tun e. 

Wir haben die Übersetzung etwas ausführlicher gestaltet, υυm
den schwer zu fassenden juristischen Begriffen gerecht zu νerden.
Α1s LeitΙnοtiν des Ganzen stellt sich dabei der Begrίff άπάτη dar.
Unklar bleibt dabei zunächst, was für δυνάμεις im Anfange gemeint
sind. Sονie} darf man entnehmen, daß durch die folgenden Bei-
spiele klargemacht werden sο11, als ωαs für Vergehen die Täusc}ιung
der Αngeklagten zu betrachten sei. Wenn man jemanden νerαn-
laßt, Geld zu leihen, das m&n nicht zurückgibt, sο ist das sο gut
wie gestolιlen; der Τοn ruht darauf, daß dίe den Schaden νerur-
sachende Handlung zwar νου dem Geschädigten selbst begαngeπ

Ι τιμωρία ist bei den Rednern technίsch fιr die Strafe: Demοsthen.13,63
άπ' αίτίας ευθύς ή τιμωρία, 15,59 τίς άξίατιμωρία; θάνατος u. &. χακόν die Schlech-
tigkeit des Täters oder der durch diese angerichtete Schaden? Beides fließt
dem Griechen wie in lateinisch /raus zusammen. πρό τών ά&&κημάτων kann
hier nicht zeitlich genommen werden : νωr den Verbrechen, sοnderιι nur ιn
dem Sinne von: zugunsten .. έπί ist eicht abhängig νου τ5νάδικούντων, sοnderιι
νου κατηγορεΐν; es gibt gewöhnlich den Ort an, νο prozessiert wird, νgl.
&&καστήριον έπί Παλλα&&φ, οderΑristοph. Vög. 801 διχάζειν δίκας έπί ταΤς οίχίαις,
Demοsth. 19,243 έπί τοίς &&κασταϊς λέγειν.
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ist, aber unter irrtümlichen Voraussetzungen. Dasselbe gilt von
dem zweiteιι Pαar: Sich durch (Mei^ι)eid aus der Affäre ziehen,
erweckt eine falsche Vοrstellung; als Zeuge eicht erscheinen, ist
eine eigene Handlung, die mittelbar Schaden stiftet. Sο ent-
spricht dem χλέπτειν λιπΡομαρτυφεw, dem άποrsτερεw έξομvwxι.
Und überhaupt TeΙlhaben an einem Betruge ist alles dasselbe,
nämlich betrügen. Dies aber — nun folgt leider die große Lücke,
die nicht sο ohne weiteres überbrückt ννerden kann. Aber in der
zweiten Κοlumne befinden wir uns noch iιι gαπz den gleichen
Gedanken. Wer ist sclhlimmer, der Täter, d. h. Ζ. Β. der Dieb,
oder der Betrüger, d. h., der den anderen zu einer Handlung beredet ?
Der Redner will offenbar darauf hinaus, daß der letztere für die
Folgen genau sο aufzukommen hat νίe der erstere; auch Betrügeιι
ist eine Art vοη Diebstahl.

Μit diesen Gedankengängen deckt sich ganz auffallend ein
Beispiel, dasAnαximenes in seiner RhetοrΙk ρ. 14221) 6 anführt:

ώσπερ γάρ ό νομοθέτ^ς μεγί.σ αις ζημίας τούς r λ έ π τ α ς έκόλaσεν,
οίτω δεί rαί τοός έ α 7, χ τ ώ ν τ α ς μάλιστα τιμωρείrsθaι ' iαί

γάρ ούτοι v_λ^πΡτουσιν τήν διάνοιαν.
1 ist derselbe Gegensatz des Täters und des Betrügers zu

einer juristischen DefίnΙtΙοn des Betrugs ausgenutzt, die αller-
dώngs unserer Auffassung zuwiderläuft. Auch bei Anαximenes
wird der Betrüger zum κ)έπτης gestemρelt, und zwar nicht bloß
derjenige, der sich in betrügerischer Weise bereichhert, das könnte
man zur Not zumn Diebstahl in Analogie setzen, sondern jeder,
der einen falschen Schein erweckt. Wir ωerden gleich sehen, daß
es sich in unserem Fragment wahrscheinlich nicht umm eineιι ge-
wöhnlichen Betrug im Sinne des Strafgesetzes handelt, sondern
um etwas ganz anderes.

Wie Anαximenes zu diesem BeisρΙel kommt, ist durch die
Bemerkungen vοn BLwss Att. BeredtsamkeΙt II 2 S. 395, dem sieb
ΒπzοsκA bei PW. I 2090,43 anschließt, nicht abgetan. BLASS spricht
vοn fΙktwen Beispielen und begründet das in Ermanglung eines
ρο Ιtwen Beweises mit einer allgemeinen Erwägung: so a'ar es
nicht nur praktischer, indem .sich das Beispiel der Regel genauer
anschließt, sondern auch dem, der selbst Redner νναr, natürlicher.
Schon der Ηιnweώs aυf ad. Her. 4,1 muß uns bedenklich machen,
wο dieser seine eigene Methode, die er als nostris exemρlis uti
bezeichnet, ausführlich zu verteιdigen für nötig hält, weil sie neu
sei. Unter fίktίven Beispielen sο11 man doch woh1 solche ver-
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stehen, die ad hoc gemacht sind wie etwa die bekannten Beispiele
aus juristischen Kollegs. Wenn dαgegenAnαximenes neben anderen
Rednern auch seine eigenen Reden zitiert, sο sind das eben Zitate,
und wir wissen, daß zweimal der Archidαmπs des Isπkrαtes, zitiert
wird, einmal die Demoniceα 1 , die nach den Bemerkungen von
WΕw]Η,a1YπΡ 2 von A. selbst herzurühren scheint. Daß daneben ιυch
fiktwe Beispiele, momentane Einfälle des Schreibers vorkommen,
stelle ich keineswegs in Abrede; besonders die mit ότι eingeführten
machen diesen L+indruck, das oben angeführte jedoch nicht.

Wir wollen allerdings damit noch nicht behaupten, daß aus
unserer Rede gerade die im Papyrus erhaltene Stelle zitiert sei,
das müßte ein ganz merkwürdiger Zufall sein. Wοhl aber klingt
der bei Anaximenes erhaltene Satz sο, als stamme er aus dein
weiteren Verlaufe der Rede, dem unser Fragment angehört. Frei-
lich ist damit noch nicht allzuviel gewonnen. Die Rede muß älter
sein als Anaximenes, der um 340 schreibt; sie kann nicht ganz un-
bedeutend gewesen sein, wie wir aus dem Umstand, dαβ wir den
Rest einer Abschrift besitzen, schon wissen konnten. Sie kann
νοn Anaximenes sein, vielleicht aber auch nicht. Dαs ist νοr-
läufig alles.

Wir versuchen alsο νοn einer anderen Seite heranzukommen.
Welches ist der Streitfall ? Ιst es ein privater oder ein öffentlicher
Prozeß ?

Sicher ist, daß wir eine Anklagerede vor uns haben, in der
zwei Angeklagten ein Betrug zur 1& elegt wird. Weiter führt
der Terminus άιογραφή, die &1s gesetzlich bezeichnet wird. An
sich jede vollständige Aufzeichnung wird A., wenn nicht ursprüng-
lih, sο doch 0111 häufigsten νοn demVerzeichnis des Gutes gebraucht,
das sich zu Unrecht in Ρriναtbesitz befindet oder auf das der
$taat infolge einer Forderung ein Anrecht hat. Dann bezeichnet
A. das Verzeichnis der eingezogenen Gegenstände (LIΡsIus α. α. 0.
II 1 S. 302 ff. ; ΤΗΑ1 Η ΕΙΜ bei ΡW. I 2822). Dαs kann hier nicht in
Betracht kommen, dα nach attischem Recht bei einer derartigen

1 Nicht fiktiv ist das Beispiel p. 1433 b 11, wο Euripides als Quelle
genannt ist. Αber auch p. 1422 b 22, ωο Lysitheides, p.1435 α 14, wο Τimοtheοs
vorkommt, stammen aus wirklichen Redeιι, ebenso offenbar aus der gleichen
die beiden Beispiele aus den Verhandlungen von 396 (E. ΜΤ ΥΕΗ GdΑ. V § 796)
wegen einer Unterstützung der Syrαkusαner p. 1436 b u. 1439 a 23, wο
jedoch das Ρendαntbeispiel: Schickt Hilfe: Schickt keine Hilfe fiktiv zυ sein
scheint.

2 Aιιaxίmenes ν. L. Berliιι 1905, S. 81 ff.
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Einziehung eine Αnklage, wie sie der Τext in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Α. erwähnt, nicht erfοrderlich war; im
Gegenteil, der Betroffene mußte auf Unzulässigerklärung der Ein-
zιehung klagen, andernfalls war die S&ehe, ehe es zu einem Prozeß
kam, praktisch erledigt.

Vοrzüghch dagegen paßt in unsern Fall die andere, allge-
meinere Bedeutung νου Α.: Schriftliche Denunzιatiοn, namentlich
da, wο mehrere der Teilnahme an einem Verbrechen beschuldigt
werden, das Verzeichnis der Teilnehmer (Lτρsιυs a. a. O. S. 301).
Da haben wir die Mehrzahl der Angeklagten, da haben wir auch
die zur Verurteilung führende Αnklage neben der vom Gesetz
geforderten Anzeige. Eine der Fπrmen, bei denen Anzeiger und
Ankläger nicht identisch sind, νar die Eisαngelie (s. ΤΗΑΙΗΕΙΜ

bei ΡW. 5,2139), jα es war νίelleicht die einzige, aυf die die Voraus-
setzungen unseres Prozesses ganz zutreffen. Wir kennen durch
Η τρereides f. Eux. 5 1 das Gesetz, wann die Eisαngelιe in diesem
Sinne zulässig war:

1. έάν τις τόν δήμον τόν 'Α^ηνα^ων χαταλύη ή συν ποι eπΡ? κατα-

λúσει τοϋ δήμου ή έταιρικό συναγαγή.
2. ή έάν τις πόλ ιν τ ινά προ ή ναϋς ή πεζήν ή ναυτ:αήν στρατιάν

Ην Τις εις τούς πΡολεμίους άνευ τοϋ πεμφliήναι άφικνήται ή μετοιxή

παρ' αύτο ς ή στρατεύηται με? αύτών ή δώρα λαμβάνη.
3. ή ήτωρ ίίν μή λέγη τά άριστα τ δήμφ τ 'Α^ηναίων χρήματα

λαμβάνων χαί δωρεάς Παρά ν τάναντία πραττwτων τ δήμω τέ
' Μ9ηνα^ων.

Αlsο Umsturz, Verrat und Volksbetrug; für den letzteren
Fall gab es nπch eine Sοnderbestimnmung: έάν τις ύποσχόμενός
τι τόν δήμον έξαπατήση 1 , um von anderen Εinzelheiten, die
ΤΠΑΠΙΕΙΜ namhaft macht, abzusehen. Sπ sρielte also der
Begriff der άπάτη, der im Μittelρunkt unseres Fragments steht,
in dieser Fοrιn des ροhtΗschcn Prozesses seine bedeutuιgsνοlle
Rolle. Danach dürfen wir die neue Rede auf einen Εisangelίe-
ρrοzeß aus der ersten ΣΙälfte des νierten Jahrhunderts be-
ziehen. Ob dabeί der dritte Paragraph des Εisangehegesetzes
Oder jene Sοnderbestιmmung über Nichthalten νου Versprechen
die juristische Handhabe der Αnklage geboten hat, wagen wίr
nicht zu entscheiden. Das einzige, was uns noch weιterbringen kaχιn,
ist der Versuch, unter den 811 ίοΊς€11οιι Voraussetzungen den Ge-
danken des neuen Redestückes festzustellen.

Ι Vgl. Demοsth. 20,135, [Demοsthen.] 49,67, ' Α1. πολ. 43,5.
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Wir befinden uns nicht αllzusehr im Anfang; das zeigt schon
das Ende des Rollenstückes. Die narratιο liegt hinter uns; der
Redner ist im Begriff, die δύναμις des Verbrechens zu ent-
ωickeln. Fünf gewöhnliche Arten des Betrugs führen zu der
Folgerung: Betrügen ist stehlen. In der Lücke mag die
Anwendung auf die Αngeklagten gestanden haben, die keine ge-
wöhnlichen Delinquenten sind, sondern aus politischen Gründen
verfolgt werden. Auch sie sind Betrüger. Die letzten Worte
scheinen in der ersten Zeile vοn Kolumne 2 zu stehen: εΙς έκάτεφον
τούτων. Nun kommt der Gedankengang, der auf den Schluß
hinzielt: χλέπτουσι τήν διάνοιαν, ein Sαtz, vοn dem wir annehmen
müssen, daß er ungefähr wörtlich in der Rede gestanden hat. Ob
in der zweiten Kolumne, ist mir selιr zweifelhaft, dα wίr mit der
Möglichkeit rechnen müssen, daß b 1 fast auf die Höhe vοn &115
zu rücken ist. Dann waren alsο zuvor die beiden Angeklagten
einzeln besprochen: οδτος ist der erste vοn beiden. Dieser trifft
Vorkehrungen — es steht nicht das Medium da —, das Gesetze-
geben zu verstehen zugunsten der Verbrechen, d. h., wird er frei-
gesprochen, sο ist das ein Präzedenzfall, der eine Interpretation
des Εisαngeliegesetzes zugunsten der Verbrechen festlegt. Gleich-
zeitig klagt er dadurch die Verbrecher bei den Verbrechern &n,
d. h., wenn sich die Richter auf den Standpunkt des Angeklagten
stellen, sο machen sie sich mitschuldig. — Sο etwa kommt in die etwas
sehr spitzfindige Begründung ein Zusammenhang, wenn ich auch zu-
gebe, daß das Fragment leider αn einer sehr kritischen Stelle abbricht.

Εs ist keine besonders sympathische Αrt der Begründung,
die aus diesem Räsonnement hervorgeht. Die Schuld des Ange-
klagten wird, wie immer in pοhtischen Prozessen, strafrechtlich
nicht sο ohne weiteres faßbar gewesen sein. Daher die Neigung,
alles zum Schlimmeren und Schlimmsten zu drehen und dem
Angeklagten systematisch die Sympathien der Richter abzugraben.
Εs ist nicht zu leugnen, daß der Redner das mit einer gewissen Ge-
wandtheit fertig bringt, vorausgesetzt, daß seine Deduktionen
im Zusammenhang des Textes leichter verständlich gewesen sind
als jetzt in diesem zertrümmerten Zustande.

Man wίrd nun doch nach dem Verfasser fragen; aber da wίr bei
einem ptolemäischen Papyrus nicht einmal missen, 0b es einer der
zehn ist, sο müssen mir uns bescheiden. Vielleicht war es Αnaxι-
menes selbst, jedenfalls, wenn es mit dem Zitat seine Richtigkeit
hat, einer, der seiner Schule nahesteht, also ein Isοkrateer. Das
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ist durch die erhaltenen Sätze jedenfalls nicht ausgeschlοssen.
Der einzige Ηiat 112 beruht auf einer allerdings kaum zu umgehen-
den Ergänzung, die ich durch diese Βemerkung nicht diskreditieren
möchte t ; sehr schwer ist er überdies nicht. Die zweite Kolumne
aber ist νοn einer so vollendeten Glätte, man lese sie nur laut, und
zeigt sο deutlich die 1γρίsche Zweiteilung mit Ρarisοse, daß die
Schule unverkennbar ist. Freilich der Meister, selbst kanns nicht
sein; dem fehlte die gedankliche und persönliche Schärfe gänzliche.

4.

Inν. Nr. 10 c.
Aus einer Αnίhοlο ie.

Παρ. Kart. Verlοsungsl. 2 Nr. 25,5. 	 1. Jahrh. ν. Chr.

Auf dem Rectο einer 8,3 cm breiten Rolle; erhalten ist ein
5,5 em breites Stück mit dem Ende und Anfang zweier Kolumnen
von Πexameterbreite. Die Schrift weist etwas in das Ende des
ersten Jahrhunderts ν. Chr., νgl. Sch. 1.2 und 14; besonders be-
merkenswert ist -= τ. Ich gebe gleich die Umschrift mit den nοt-
wendigsten Ergänzungen:

I	 I1
. γραψεν	 'ΕργΖνος σ [

] πατ'έρίζε.	 0εσσαλά [

πάσα χ [
χαί πάσα [ς οd. πάσαν
ο πuστοϋ [
Βόσπορε χ [ άσμα ?

] πάσαι	 xαίπερ &α [
] πόλεις	 εί γεράνι [ν
] . φήμη	 [Ποσειδ6nπου
) οος	 Λύσιππε π[λάστα Σιχυώνιε, θαρσαλέη χείρ,
] ωιος	 δ ά ε τεχν[Ττοι, πϋρ τοι ó χαλκός óφ.
] frei	 óν κατ' 'Αλ[εξάνδρου μορφάς χέες• ούκέτι μεμπτοί

ώτησ
` Η]ραxλε	 Πέρσαι• συ[γγνώμη βουσ. λέοντα φυγε^ν.

^ Darf man etwa statt μο ράσe.αι μοφφάν ήής &ιάτης μ. vermuten?
2 Sollte es ιιicht Ατ χίιπιnes sein, sο würde ich an Isaiοs denken, der

ein Schüler des Isοkrates heißt. νοιι denn 10 hat er wohl allein ein Anrecht
auf die Rede, die für Lysiαs zu spitzfindig und zu wenig einfach im Ausdruck,
für Hypereides zu kompliziert ist. Wenn aber λιπομαρτιρεΤν zu recht ergänzt
ist, das unsere Lexika nicht kennen, sο war es eben keiner der πραττόμενοι.

Ι Hinter ε ein Κlex.
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